
Allgemeine geschäftsbedingungen der OscAr chArlie gmbh 

1.	 Geltung	der	AGB

1.1 für alle leistungen und lieferungen der Agentur an ihre Auftraggeber als unternehmer im sinne von 
 § 14 bgb gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen geschäftsbedingungen. entgegen- 
 stehende Agb des Auftraggebers werden nicht Vertragsinhalt.

1.2 den Agb gehen diejenigen regelungen der Vertragspartner vor, die diese im Auftrag oder in sonstigen 
 Vereinbarungen oder Absprachen abweichend von diesen Agb regeln.

1.3 die Agb gelten auch für alle zukünftigen, der ersten einbeziehung dieser Agb folgenden Aufträge des 
 Auftraggebers an die Agentur, auch wenn bei diesen folge-Aufträgen nicht nochmals ausdrücklich 
 auf die geltung der Agb hingewiesen wird. 

2.	 Vertragsschluss

2.1 Angebote der Agentur sind freibleibend. ein Vertrag kommt erst mit Auftragsbestätigung oder  
 lieferung/Übergabe der vereinbarten leistungen zustande. 

2.2 der umfang der leistungen und die Anzahl der durch die Agentur zu erbringenden Korrekturschleifen 
 ergeben sich aus der jeweils bei erteilung des Auftrages vorgenommenen Produkt- / leistungs- 
 beschreibung. Wurde nichts anderes vereinbart, so sind immer drei Korrekturschleifen inklusive. 
 Zusätzliche und / oder nachträgliche Veränderungen der Produkt- / leistungsbeschreibung bedürfen 
 der schriftform. 

2.3 besprechungsprotokolle, die die Agentur fertigt und dem Auftraggeber übermittelt, werden als 
 kaufmännische bestätigungsschreiben von den Vertragspartnern angesehen. Wenn der Auftraggeber 
 nicht binnen 3 Werktagen in schriftform widerspricht, werden die darin enthaltenen Absprachen, 
 Weisungen, Auftragserteilungen und sonstige erklärungen mit rechtsgeschäftlichem charakter  
 verbindlich.

2.4 Vorlagen, dateien und sonstige Arbeitsmittel wie negative, modelle, Original-illustrationen u.ä., die 
 die Agentur erstellt oder erstellen lässt, um die nach dem Vertrag geschuldete leistung zu erbringen,  
 bleiben eigentum der Agentur. eine herausgabepflicht besteht nicht. bei der erstellung von software 
 gilt dies auch für den Quell-code und die entsprechende dokumentation. sofern nicht anders verein- 
 bart, ist die Agentur nicht verpflichtet, offene daten an den Auftraggeber zu übergeben. 

3.	 Beauftragung	von	Dritten

3.1 die Agentur ist berechtigt, die ihr übertragenen Arbeiten selbst auszuführen oder erfüllungsgehilfen /  
 subunternehmer im eigenen namen damit zu beauftragen.

3.2 die Agentur ist berechtigt, Aufträge zur Produktion von Werbemitteln, an denen die Agentur vertrags- 
 gemäß mitgewirkt hat, im namen und auf rechnung des Auftraggebers zu erteilen, sofern die Agentur  
 dem Auftraggeber den namen und die Anschrift des dritten genannt und der Auftraggeber nicht 
 innerhalb einer frist von einer Woche in schriftform widersprochen hat.

3.3 Aufträge an Werbeträger erteilt die Agentur im eigenen namen und auf eigene rechnung. Werden 
 mengenrabatte oder malstaffeln in Anspruch genommen, erhält der Auftraggeber bei nichterfüllung 
 der rabatt- und staffelvoraussetzungen eine nachbelastung, die sofort zur Zahlung fällig wird. der 
 Auftraggeber stellt insoweit die Agentur gegenüber dem medium auf erstes Anfordern frei.

4.	 Vergütung	der	Agenturleistungen

4.1 sofern in dem einzelauftrag nichts Anderes vereinbart ist, werden die von der Agentur erbrachten 
 leistungen auf stundenhonorarbasis nach Zeitaufwand und den aktuellen stundensätzen der  
 beteiligten mitarbeiter der Agentur abgerechnet. technische Kosten werden nach den aktuellen 
 Kostensätzen der Agentur für technische Kosten abgerechnet. mehrleistungen werden nach Aufwand 
 abgerechnet. die Vergütung für nutzungsrechte ist nachfolgend in Ziff. 6.6. bis 6.8. geregelt.

4.2 sofern nichts Anderes vereinbart ist, ist die Agentur berechtigt, ihre leistungen jeweils monatlich am 
 ende des monats abzurechnen.

4.3 für leistungen dritter, derer sich die Agentur zur erfüllung des Vertrages/Auftrages zulässigerweise 
 bedient, berechnet die Agentur ein service-fee von 10 % des nettobetrages der rechnung des dritten.

4.4 interne sachkosten, die der Agentur zur durchführung der vertraglichen leistung entstehen (z.b. 
 Kommunikationskosten, Versand- und Vervielfältigungskosten sowie reisekosten), berechnet die  
 Agentur dem Auftraggeber zum selbstkostenpreis.

4.5 befindet sich der Auftraggeber im Zahlungsverzug, kann die Agentur für künftig zu erbringende 
 leistungen Vorauszahlungen verlangen.

5. Zahlungsbedingungen

5.1 Vereinbarte Preise sind nettopreise, zu denen die jeweils geltende mehrwertsteuer hinzukommt. 
 Künstlersozialabgaben, gebühren der gemA oder anderer Verwertungsgesellschaften, Zölle und 
 sonstige, auch nachträglich entstehende Abgaben, werden an den Auftraggeber weiterberechnet.

5.2 rechnungen der Agentur sind binnen 14 tagen nach rechnungsdatum ohne jeden Abzug zur Zahlung 
 fällig. Vom tag der fälligkeit an ist die Agentur berechtigt, Verzugszinsen in höhe von 9 % über dem 
 basiszinssatz geltend zu machen.

5.3 Zurückbehaltung von Zahlungen oder Aufrechnung mit gegenforderungen sind nur mit, von der  
 Agentur anerkannten oder rechtskräftig festgestellten forderungen, zulässig. dies gilt nicht, wenn 
 der Auftraggeber kein unternehmen/unternehmer i. s. d. § 14 bgb ist.

5.4 bis zur vollständigen Zahlung aller den Auftrag betreffenden rechnungen behält sich die Agentur das 
 eigentum an allen leistungen und rechten, insbesondere urheberrechtlichen nutzungsrechten, 
 sowie das eigentum an überlassenen dateien, unterlagen und gegenständen vor.

6.	 Nutzungsrechte;	Umfang	und	Vergütung

6.1 Alle urheberrechtlichen und sonstigen nutzungsrechte an den vom Auftraggeber zur werblichen 
 Verwendung freigegebenen und bezahlten Arbeitsergebnissen der Agentur gehen auf den Auftrag- 
 geber über in dem umfang, wie es der von beiden Vertragspartnern zu grunde gelegte Zweck des 
 jeweiligen Auftrages erfordert. im Zweifel erfüllt die Agentur ihre Verpflichtungen durch einräumung 
 ausschließlicher nutzungsrechte im gebiet der bundesrepublik deutschland für die von den Ver- 
 tragsparteien vorgesehenen medien und einsatzdauer der jeweiligen Werbemaßnahme. Jede darüber 
 hinausgehende Verwendung bedarf der gesonderten Zustimmung der Agentur.

6.2 Zieht die Agentur zur Vertragserfüllung dritte heran, wird sie die nutzungsrechte an deren leis- 
 tungen im umfang der vorstehenden regelung 6.1 erwerben und dementsprechend dem Auftraggeber  
 übertragen. sollten diese rechte im einzelfall in diesem umfang nicht erhältlich oder deren erwerb 
 nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich sein, wird die Agentur den Auftraggeber darauf  
 hinweisen und nach seinen Weisungen verfahren. dadurch entstehende mehrkosten trägt der  
 Auftraggeber.

6.3 der Auftraggeber ist berechtigt, die nutzungsrechte ganz oder teilweise auf tochtergesellschaften 
 oder verbundene gesellschaften innerhalb eines Konzerns weiter zu übertragen. 
 
 die Agentur ist – auch bei Übertragung ausschließlicher nutzungsrechte auf den Auftraggeber –  
 berechtigt, die Arbeitsergebnisse und den Kundennamen im rahmen ihrer eigenwerbung unentgelt- 
 lich zu verwenden, auch nach Vertragsende, in allen medien einschließlich internet und im rahmen von 
 Wettbewerben und Präsentationen.

6.4 erstellt die Agentur im rahmen ihrer vertraglichen leistungen elektronische Programme oder 
 Programmteile, so ist der jeweilige Quell-code und die entsprechende dokumentation nicht gegen- 
 stand der rechteeinräumung an den Auftraggeber.

6.5 nicht gegenstand der rechteübertragung auf den Auftraggeber sind von diesem abgelehnte,  
 abgebrochene oder nicht innerhalb von 6 monaten nach Übergabe genutzte leistungen der Agentur 
 (Konzepte, ideen, entwürfe etc.). diese nutzungsrechte verbleiben bei der Agentur, ebenso die daran 
 bestehenden eigentumsrechte.

6.6 die in vorstehend 6.1. und 6.2. genannten nutzungsrechte sind mit der bezahlung der im Auftrag ver- 
 einbarten Vergütung abgegolten. die Ausdehnung der nutzung über das in dem Auftrag angegebene 
 ende des Werbemitteleinsatzes und / oder über das Vertragsgebiet hinaus und / oder für den einsatz in 
 anderen als den im Auftrag genannten medien/Werbeträgern bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

6.7 für die Verhandlung von buyouts für die Verwendung von Arbeitsergebnissen dritter ist an die  
 Agentur vom Auftraggeber eine service-fee von 10 % auf die netto-nutzungsvergütung des jewei- 
 ligen dritten zu zahlen.

6.8 die Agentur übernimmt keine haftung für gesetzliche Ansprüche von urhebern auf nachträgliche 
 Vergütungserhöhung nach § 32, 32a urhg; von solchen Ansprüchen stellt der Auftraggeber die  
 Agentur auf erstes Auffordern frei.

7.	 Gewährleistung

7.1 die von der Agentur erbrachten Arbeiten und leistungen hat der Auftraggeber unverzüglich nach 
 erhalt, in jedem falle aber vor einer nutzung, zu überprüfen und mängel unverzüglich nach 
 entdeckung zu rügen. unterbleibt die unverzügliche Überprüfung oder mängelanzeige, bestehen 
 keine gewährleistungsansprüche des Auftraggebers bezüglich offensichtlicher mängel oder  
 bekannter mängel.

7.2 liegt ein mangel vor, so kann die Agentur nach eigener Wahl den mangel beseitigen (nachbesserung) 
 oder ersatz liefern (nachlieferung). im falle der nachbesserung hat sie das recht auf zweimalige 
 nachbesserung jeweils innerhalb angemessener Zeit. Ansonsten gelten die gesetzlichen bestimmun- 
 gen des Werkvertragsrechts im bgb.

7.3 die gewährleistungspflicht der Agentur erlischt mit dem Ablauf eines Jahres nach erhalt der liefe- 
 rung/leistung der Agentur durch den Auftraggeber.

8.	 Haftungsbeschränkung

8.1 schadensersatzansprüche, gleich aus welchem grund, sind bei fahrlässigem Verhalten der Agentur, 
 ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer erfüllungsgehilfen begrenzt auf den typischen und bei 
 Vertragsschluss vorhersehbaren schaden. bei leicht fahrlässigem Verhalten sind sie ausgeschlos- 
 sen, es sei denn, sie betreffen die Verletzung einer so wesentlichen Pflicht, dass die erreichung  
 des Vertragszwecks gefährdet ist (sogenannte Kardinalspflicht). diese haftungsbeschränkung und 
 der vorstehende haftungsausschluss gilt nicht bei vorsätzlichem handeln der Agentur, bei Ansprü- 
 chen aus einer garantie, bei Verletzung von leben, Körper und gesundheit sowie bei Ansprüchen  
 aus dem Produkthaftungsgesetz. 

8.2 bei schaltaufträgen haftet die Agentur nicht für mangelhafte leistung der medien (Werbeträger). 
 sie wird in diesen fällen aber ihre schadensersatz- oder gewährleistungsansprüche an den Auftrag- 
 geber abtreten.

8.3 schadensersatzansprüche gegen die Agentur verjähren in einem Jahr nach dem gesetzlichen Verjäh- 
 rungsbeginn unbeschadet der Vorschrift des § 202 bgb. 

8.4 die Agentur wird auf für sie erkennbare rechtliche risiken des inhalts oder der gestaltung geplanter 
 Werbemaßnahmen hinweisen. erachtet die Agentur für die realisierung der maßnahmen eine recht- 
 liche (zum beispiel wettbewerbsrechtliche) Prüfung durch eine besonders sachkundige Person oder 
 institution für erforderlich, so trägt der Auftraggeber nach Abstimmung die Kosten. hat die Agentur 
 auf bedenken hingewiesen und besteht der Auftraggeber gleichwohl auf der realisierung der Werbe- 
 maßnahme, so haftet die Agentur nicht für daraus resultierende nachteile und risiken. der Auftrag- 
 geber stellt die Agentur von Ansprüchen dritter auf erstes Anfordern frei.

9.	 Verschwiegenheitsverpflichtung	

 die Agentur und der Auftraggeber verpflichten sich hiermit gegenseitig, sämtliche ihnen im Zusam- 
 menhang mit dem Vertragsschluss zugänglichen oder übermittelten informationen und unterlagen, 
 die als vertraulich gekennzeichnet oder nach den sonstigen umständen als geschäfts- oder be- 
 triebsgeheimnis des jeweiligen Vertragspartners erkennbar sind, geheim zu halten und sie – soweit  
 nicht zu erreichung des Vertragszwecks geboten – weder aufzuzeichnen, zu speichern noch weiter  
 zu geben, weder zu verwerten noch unbefugten zugänglich zu machen. dies gilt auch für im rahmen  
 einer Präsentation von der Agentur vorgestellte ideen, Konzepte, entwürfe in text und/oder bild,  
 solange und soweit der Auftraggeber solche leistungen nicht in Auftrag gegeben und vergütet hat. 

10.	 Datenschutz/Datensicherung

10.1 der Auftraggeber bestätigt, dass von ihm oder auf seine Veranlassung von dritten an die Agentur 
 übermittelte, personenbezogene daten entsprechend den einschlägigen bestimmungen des daten- 
 schutzes, insbesondere des bundesdatenschutzgesetzes, erhoben und verarbeitet wurden, dass etwa 
 erforderliche Zustimmungen betroffener vorliegen und dass die nutzung der daten durch die Agentur  
 im rahmen des erteilten Auftrags keine dieser bestimmungen verletzt oder den rahmen erteilter  
 Zustimmungen überschreitet.

10.2 der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass persönliche daten (bestandsdaten) und andere 
 informationen wie z.b. Zeitpunkt, Anzahl und dauer der Verbindungen, Zugangskennwörter, up- und 
 downloads von der Agentur während der dauer des Vertrages/Auftrages gespeichert werden, soweit 
 dies zur erfüllung des Vertrages erforderlich oder dienlich ist.

10.3 der Auftraggeber wird daten und Programme jeweils vor Übergabe an die Agentur sichern, um bei 
 datenverlust die Wiederherstellung zu ermöglichen.

11.	 Schriftform

 ist in diesen Agb oder im Auftrag/Vertrag oder in sonstigen vertraglichen unterlagen von  
 „schriftlich“ oder „schriftform“ die rede, so kann auch die textform nach § 126 b bgb verwendet 
 werden (email, sms, fax).

12.	 Erfüllungsort

 erfüllungsort ist der sitz der Agentur. 

13.	 Gerichtsstand;	Anwendbares	Recht

13.1 gerichtsstand für alle streitigkeiten aus dem Vertrag und im Zusammenhang mit der geschäfts- 
 beziehung ist der sitz der Agentur.

13.2 es gilt das recht der bundesrepublik deutschland.

14.	 Salvatorische	Klausel

 sollten einzelne bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen regelungen 
 widersprechen, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. die 
 unwirksame bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine rechtswirksame 
 bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen sinn und Zweck der unwirksamen bestimmung am 
 nächsten kommt. die vorstehende regelung gilt entsprechend bei regelungslücken.
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